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(1) Zu den aufzugstechnischen Beilagen gemiR§& 5 NO AO 2016 fir den Einbau einer Fahrtreppe oder eines

Fahrsteiges gehoren jedenfalls:

Plane (2-fach),

eine  Beschreibung (2-
fach).

Weiters ist ein Gutachten gema38 10 Uber die Vorprufung anzuschlieRBen.

Die Unterlagen sind vom Verfasser und vom befugten Errichter der Fahrtreppe oder des Fahrsteiges zu unterfertigen.

(2) Die Plane haben alle zur Beurteilung notwendigen Darstellungen mit BemaRung zu enthalten. Insbesondere sind

darzustellen:

die Lage der Fahrtreppe oder des Fahrsteiges im Gebaude,
die Einbausituation,

die Fahrtreppe oder der Fahrsteig in einer Anlagenzeichnung mit Angabe der durch den Betrieb der Fahrtreppe
oder des Fahrsteiges auf das Gebdude ausgeubten Einwirkungen.

(3) Die Beschreibung hat alle zur Beurteilung notwendigen Angaben zu enthalten. Insbesondere sind anzufihren:

die Adresse des Aufstellungsortes,

der Hersteller, der Typ der Fahrtreppe bzw. des Fahrsteiges,
das Baujahr und die Anlagennummer,

der Antrieb hinsichtlich Art und Lage,

die wesentlichen Anlagendaten wie Neigungswinkel, Nenngeschwindigkeit, Férderhdéhe, Auflagerabstand,
Nennbreite, Stufen-/Palettentiefe und Ausfihrung von Stufen/Paletten/Gurt und Tragmittel,

die Einsatzbedingungen,

der Verlauf der Fahrbahn,

die Verkleidung der Tragkonstruktion und die Ausfiihrung der Balustrade,
die Art und die Daten des Antriebssystems,

die Art der Sicherheitseinrichtungen,

die Art der Erfullung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen und die angewandten Bauvorschriften.

(4) Furwesentliche Anderungen von Fahrtreppen und Fahrsteigen § 7) geniigen jene Unterlagen (2-fach), die zur

Beurteilung des Vorhabens ausreichen.

In Kraft seit 01.03.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/n%C3%B6/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/noe_atv_2017/paragraf/10
https://www.jusline.at/gesetz/noe_atv_2017/paragraf/7
file:///

	§ 9 NÖ ATV 2017 Antragsbeilagen für Fahrtreppen und Fahrsteige
	NÖ ATV 2017 - NÖ Aufzugstechnikverordnung 2017


